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Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Reinhold Strobl (SPD): 

Aus einer Pressemitteilung des Staatsministeriums der Finanzen vom 20. Januar 2010 geht hervor, dass die Finanzverwaltung München Arbeitsplätze in die Region verlagert, demnach wurde die Finanzkasse des Finanzamtes München auf sechs verschiedenen Standorte verteilt, vor diesem Hintergrund frage ich die Staatsregierung, denkt die Staatsregierung daran, auch in anderen Verwaltungsbereichen Arbeitsplätze in die Regierungsbezirke auszulagern, und wenn ja, um welche Bereiche und Standorte handelt es sich? 
Antwort der Staatskanzlei: 

Die Staatsregierung verfolgt grundsätzlich das Ziel, Behörden auch unter regionalen Gesichtspunkten ausgewogen im Flächenstaat Bayern zu verorten. Effizienz der Verwaltung und Bürgernähe sind hier die entscheidenden Kriterien. Insbesondere wurde im Rahmen des Projekts „Verwaltung 21“ darauf geachtet, eine aufgabenadäquate aber auch regionalpolitische Interessen berücksichtigende Verteilung der neu geschaffenen Behördenstruktur zu erzielen. So wurden beispielsweise die Amtsbezirke der Bau- und Wasserwirtschaftsverwaltung aufeinander abgestimmt und die Sitze der Ämter im Zuständigkeitsbezirk ausgewogen bestimmt. 

Neben der in der Anfrage dargestellten Verlagerung im Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen ist von der Staatsregierung derzeit beabsichtigt, das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung von München nach Fürth zu verlagern. Weitere konkrete Verlagerungsabsichten sind der Staatskanzlei nicht bekannt.
